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Das Erweiterte Präsidium hat in 
seiner Sitzung am 28. November 
2012 folgende Ordnungsände-
rungen beschlossen: 
 
WHV-Ehrungsordnung  
 

- § 4 Silberne Ehrennadel mit 
Urkunde 
Die „Silberne Ehrennadel mit Ur-
kunde“ kann für eine besondere 
sportliche Leistung oder eine 
langjährige verdienstvolle Tätig-
keit zur Förderung des Hand-
ballsports in einem Ehrenamt des 
WHV, seiner Mitgliedsverbände 

und deren Untergliederungen 
oder in einem Verein verliehen 
werden. Die Verleihung setzt in 
der Regel eine mindestens 10-
jährige Tätigkeit voraus. 
Die Änderung tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
 
 
WHV-Gebührenordnung  
 

- § 5 Spielausweise / Spielbe-
rechtigung 
  l) Abtretung des Erwachse- 
   nenspielrechts an einen an- 
   deren Verein nach § 19 Ziff. 
   (2) und (3)    10,00 € 
 m) Ausleihe und Zweifachspiel- 
   recht        25,00 € 
Die Änderung tritt zum 01.01. 
2013 in Kraft. 

WHV-Schiedsrichterordnung 
 
§ 3 Aufstieg, Abstieg 
 

3. Der Einsatz für Spiele über die 
Kreisliga hinaus bedarf einer be-
sonderen schriftlichen Meldung 
der Schiedsrichterwarte über die 
jeweiligen Vorsitzenden.  
 

4. Über die Kaderzugehörigkeit 
oberhalb der Kreisliga entschei-
det der jeweilige Schiedsrichter-
ausschuss. 
 

5. Bei der Meldung gem. Abs. 3 
ist eine Quote von mindestens 70 
% zu erreichen, gemessen an der 
Zahl der Mannschaften, die ober-
halb der Kreisliga spielen. Das so 
ermittelte Soll ist den Kreisen 
rechtzeitig mitzuteilen. 
 

6. Zu den Regelungen in Ziff. 4 
und 5 können die Landesverbän-
de abweichende Regelungen tref-
fen. 
 
 
§ 5 Schiedsrichterpflichten 
 
4. Der Schiedsrichter ergänzt 
nach dem Spiel den Spielbericht. 
Er hat dabei die in den Ordnun-
gen und Regeln gegebenen Be-
stimmungen über den Vermerk 
besonderer Vorkommnisse, Dis-
qualifikationen und fehlende 
Spielausweise zu beachten  
Einsprüche zum Spielgeschehen 
sind nach den Angaben der Ver-
einsvertreter und ggf. der von 
vorläufig wirksam gewordenen 
Sperren betroffenen Personen 
einzutragen und den Vertretern 
der beiden am Spiel beteiligten 
Mannschaften zwecks Kenntnis-
nahme zur Unterschrift vorzule-
gen. 
 
Diese Änderungen treten zum 
01.07.2013 in Kraft. 
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WHV-Zusatzbestimmungen zu 
§ 25 RO 
 

8. Für jeden fehlenden Schieds-
richter gemäß § 1 Ziff. 1 und – 
vorbehaltlich der abweichenden 
Regelungen in den LV – gemäß § 
3 Ziff. 5 WHV-SRO beträgt die 
Geldbuße 50,00 € bis 200,00 € je 
Spieljahr. 
Diese Änderung tritt zum 
01.07.2013 in Kraft 

Dieter Stroband / Präsident 
Wolfgang Faillard /  

Vizepräsident Recht 
 
 
 
 
 
 
 

Handballverband 
Westfalen 

 
 
 
VP Spieltechnik 
 
SR-Zahlen im HV Westfalen 
 

zur Ermittlung der Delegierten-
Zahlen     Stand: Dez. 2012: 
 
  Kreis            SR 
 

  1 Minden-Lübbecke    239 
  2 Lippe           169 
  3 Bielefeld/Herford    194 
  4 Gütersloh        271 
  5 Euregio         228 
  6 Münster         173 
  7 Hellweg         220 
  8 Industrie         144 
  9 Dortmund        157 
10 Iserlohn/Arnsberg    127 
11 Hagen/Ennepe/Ruhr   114 
12 Lenne-Sieg        154 

Brinkis 
 

Nominierungen männliche Jugend Jahrgang 1996  
zum DHB-Länderpokal  

vom 12.- 13. Januar 2013 in Niederwürzbach 
 

Stand: 3. Januar 2013  
 
Es werden folgende Spieler des Jahrgangs 1996 und jünger nominiert: 

Nachfolgende Spieler bitte erst anreisen, wenn eine Nachnominierung 
erfolgt ist. 

Homovics / Landestrainer 
 
 
Die Terminpläne für die Lehrgangs-, Spiel- und Sichtungsmaßnahmen 
werden auf der Homepage des HV Westfalen im Bereich Jugend veröf-
fentlicht. 
 
 

Nominierungen 
Name Vorname Verein 
Anzer Marvin HSG HB Lemgo 
Birlehm Joel GWD Minden 
Breuer Fabian GWD Minden 
Engelhardt Alexander HSG HB Lemgo 
Körtner Kevin JSG NSM-Nettelstedt 
Löhr Yannick Leon HSG HB Lemgo 
Mateina  Fabian HLZ Ahlen 
Michalczik Marian HLZ Ahlen 
Mürköster Justin HTV Sundig-Westig 
Saalmann Vincent HSG HB Lemgo 
Schüler Kevin VfL Eintracht Hagen 
Seifert Niklas ASV Senden 
Zerbe Lukas HSG HB Lemgo 

Auf Abruf     
Name Vorname Verein 
Funke Niklas GWD Minden 
Kolb Tim TuS Ferndorf 
Korte Mats GWD Minden 
Krömer Patrick HSG HB Lemgo 
Revermann Konstantin TV Emsdetten 

Bezirk Nord  
 
 
 
Kreis Münster 
 
 
Kreismännerspielwart  
 
Der Spieler Johannes Franken-
berg Spielausweisnummer 491 
156 E von der HSG Preußen/
Borussia wird gemäß § 17 Absatz 
5 Buchstabe “b“ der RO DHB und 

WHV-Zusatzbestimmungen zu § 
17 der RO DHB für 4 Meister-
schaftsspiele/ Pokalspiele, längs-
ten 2 Monat gesperrt. Neben der 
Sperre wird eine Geldstrafe in 
Höhe von 100,00€, sowie eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 
15,00€ erhoben. Ein schriftlicher 
Bescheid wurde dem Verein HSG 
Preußen/Borussia am 24.12.2012 
postalisch zu gestellt.  
Auf die Rechtsmittelbelehrung im 
zugegestellten Bescheid wird ver-
wiesen.  

Leufgen 

Herausgeber: 
Handballverband Westfalen e.V. 
Strobelallee 56 
44139 Dortmund 
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Kreis Bielefeld - Herford 
 
 
In unserem Bericht zum Kreistag 
(WH45 vom 7.12.2012) hat sich 
ein Fehler eingeschlichen. 
Der Kreisjugendtag war am 
20.September 2012 und nicht 
20.Juni 2012. 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirk Süd 
 
 
 
Kreis Industrie 
 
 
Vorstand 
 
Kreistag 2013 
 

Der Kreisvorstand lädt nach § 
15, Abs. 3 der Kreissatzung zur 
Teilnahme am ordentlichen Kreis-
tag recht herzlich ein. Er findet 
am Samstag, den 16.02.2013 ab 
10.30 Uhr im Freizeithaus des 
Revierparks Gysenberg in Herne-
Sodingen statt. 
 

Tagesordnung: 
1.  Eröffnung 
 a) Begrüßung und Totenehrung 
 b) Feststellung der ordnungs- 
   gemäßen Einberufung, der 
   Stimmenzahl und der Be- 
   schlussfähigkeit 
 c) Genehmigung der Tagesord- 
   nung und Benennung des 
   Protokollführers 
2. Berichte der Mitglieder des  
  Kreisvorstandes 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Ehrungen 
5. Antrag auf, und Beschluss- 
  fassung über Änderungen 
  der Kreissatzung 
6. Entscheidungen über fristge- 
  rechte Anträge und Dringlich- 
  keitsanträge zu den Satzun- 
  gen und Ordnungen des 
  HVW, des WHV und des DHB 
7. Wahl eines Versammlungslei- 
  ters  
8. Aussprache über die Berichte 
  des Kreisvorstandes 
9. Entlastung der Mitglieder des  
  Kreisvorstandes (ausgenom- 
  men der JA-Vorsitzenden und 
  des  Schiedsrichterwartes) 

Nominierungen weibliche Jugend Jahrgang 1997  
zum DHB-Länderpokal  

vom 12.- 13. Januar 2013 in Unna 
 

Stand: 3. Januar 2013  
 
Es werden folgende Spielerinnen nominiert: 

Barnhusen / Mädchenwart 
 

  Name Vorname Verein 

1 Alonso Ana SG Attendorn/Ennest 

2 Brinkmann Gina HSG Blomberg-Lippe 

3 Damm Jana SG Attendorn/Ennest 

4 Diekmann Lia HSG Minden Nord 

5 Fastnacht Jenny TVG Kaiserau 

6 Feldmann Julia SG Attendorn/Ennest 

7 Grünzig Elisa TVG Kaiserau 

8 Kneller Ricarda BVB 09 Dortmund 

9 Kneller Lisa-Marie HSG Schwert-Westhofen 

10 Möllmann Jana ASC 09 Aplerbeck 

11 Moormann Leonie BVB 09 Dortmund 

12 Puls Zeliha HSG Blomberg- Lippe 

13 Rauhut Victoria SV Schermbeck 

14 Tsamatos Marina HSG Schwerte-Westhofen 

15 Voß Johanna HSG Menden-Lendringsen 

16 Ziegenbein Kaja HSG Blomberg- Lippe 

Auf Abruf 

1 Larissa Friedmann BVB 09 Dortmund 

2 Brilka Celine TSG Altenhagen-Heepen 

10. Neuwahlen der Vorstandsmit- 
  glieder sowie der Mitglieder 
  der jeweiligen Gremien: 
  a) Vorsitzender 
  b) TK-Vorsitzender 
  c) Kassenwart 
  d) Rechtswart 
  e) Frauenspielwart 
  f) Männerspielwart 
  g) Vorsitzender des Kreis- 
    spruchausschusses 
  h) Beisitzer des Kreisspruch- 
    Ausschusses 
  i) Kassenprüfer 
  j) Delegierte für den Bezirks-, 
    HV- und WHV-Tag 
  k) Kandidaten als Beisitzer im 
    Bezirks- und Landesspruch 
    ausschuss 
  l) Kandidat als Kassenprüfer  
    im HV Westfalen 
11. Entgegennahme der Wahler- 
  gebnisse 

  a) des Kreisjugendtages vom 
    25.11.2012 
  b) des Kreisschiedsrichterta- 
    ges vom 25.11.2012 
12. Sonstige Anträge 
13. Verschiedenes 
 

Die Berichte der Vorstandsmit-
glieder und die Delegiertenliste 
werden den Vereinen per  
E-mail zugesandt. Anträge zum 
Kreistag müssen bis zum 
19.01.2013 dem Vorsitzenden 
Georg Kruse schriftlich vorliegen. 
Wir wünschen allen Teilnehmern 
eine gute Anreise.  

Kruse / Fögen / Timmermann 
 
 
 
 
 


